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(54) Kartuschenmagazin

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kartu-
schenmagazin (10) mit einem Trägerteil (20), an dem
Treibladungen enthaltende Kartuschen (11) in Aufnah-
men (21) gehalten sind, wobei das Trägerteil (20) an ei-
ner Flachseite (23) eine in Längsrichtung (L) des Träger-

teils (20) verlaufende Vertiefung (27) aufweist, die an ih-
ren Längsseiten von Längsrippen (28) begrenzt ist. Zur
Verbesserung des Kartuschenmagazins (11) ist auf dem
Trägerteil (20) in der Vertiefung (27) ein Abdeckstreifen
(30) festgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kartu-
schenmagazin der im Oberbegriff von Patentanspruch 1
genannten Art. Derartige Kartuschenmagazine kommen
z. B. bei pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten zum Ein-
satz, wo die in den Kartuschen enthaltenen Treibladun-
gen als Antriebsmittel dienen.
[0002] Aus der US 6 062 455 ist es bekannt, Kartu-
schen, welche jeweils Treibladungen enthalten, an ei-
nem streifenförmigen Kartuschenmagazin aus Kunst-
stoff zu bevorraten. Der Kartuschenmagazinstreifen
weist dazu in regelmässigen Abständen angeordnete
Aufnahmen auf, in denen die Kartuschen reibschlüssig
gehalten sind. Die Aufnahmen sind dabei in nasenförmi-
gen, zu einer Seite von dem Kartuschenmagazinstreifen
abragenden Erhebungen angeordnet. In den Aufnahmen
ist jeweils eine Stufe ausgebildet, die als Anschlag für
eine wulstförmige Verbreiterung der Kartusche dient und
die Kartusche so in einer axialen Richtung der Kartusche
formschlüssig hält. Den nasenförmigen Erhebungen ge-
genüberliegend sind an den Längsseiten des Träger-
streifens randliche Rippen mit einer zwischen diesen lie-
genden Vertiefung angeordnet.
[0003] Von Nachteil bei diesem bekannten Kartu-
schenmagazin ist dabei, dass die Kartuschen bei einer
lagerungsbedingten Verformung des Kunststoffs des
Kartuschenmagazins nicht mehr reibschlüssig in diesem
gehalten sind und dann aus den Aufnahmen herausfallen
könnten.
[0004] Aus der DE 1 678 202 ist ein Kartuschenmaga-
zin mit in Ausnehmungen befindlichen hülsenlosen
Treibladungen bekannt, bei dem die Ausnehmungen
über angeklebte, lösbare Bänder verschlossen sind. Die
Flachseiten des Kartuschenmagazins sind dabei vollflä-
chig von den Bändern abgedeckt.
[0005] Von Nachteil bei diesem bekannten Kartu-
schenmagazin ist dabei, dass es nur durch einen spezi-
ellen Transportmechanismus transportierbar ist. Bei ei-
nem Transport des Kartuschenmagazins mittels Trans-
portklinken oder Transportklauen eines üblichen Setz-
gerätes kann es zu einem unbeabsichtigten Ablösen der
Bänder durch die Transportklinken oder Transportklauen
und so zu einer Transporthemmung kommen.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
daher darin, ein Kartuschenmagazin bereitzustellen,
welches einen sicheren Halt der Kartuschen in den Auf-
nahmen gewährleistet, ein unbeabsichtigtes Herausfal-
len der Kartuschen aus den Aufnahmen sicher verhindert
und welches störungsfrei transportierbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
die in Anspruch 1 genannten Massnahmen gelöst. Dem-
nach ist auf dem Trägerteil in der Vertiefung ein Abdeck-
streifen festgelegt, wodurch die Kartuschen in den Auf-
nahmen in einer der Öffungszone der Kartuschen abge-
wandten axialen Richtung fixiert und gegen ein Heraus-
fallen im Falle von lagerungsbedingten Verformungen
des Trägerteils gesichert sind. Durch die Anordnung des

Abdeckstreifens in der Vertiefung wird dieser vor mecha-
nischer Beschädigung geschützt und verhindert, dass
der Abdeckstreifen in einem Setzgerät durch Kontakt mit
einem Transportelement, wie einer Transportklinke oder
ähnlichem, unbeabsichtigt gelöst wird und es so ggf. zu
einer Fehlfunktion, wie z. B. einer Transportblockade, im
Setzgerät kommt. Der Abdeckstreifen kann dabei z. B.
an das Trägerteil angeklebt oder auch angeschweisst
sein.
[0008] Vorteilhaft ist der Abdeckstreifen als Selbstkle-
befolie ausgebildet, wodurch das Aufbringen des Ab-
deckstreifens auf das Trägerteil in einfacher Weise er-
folgen kann. Neben dem Aufkleben der Selbstklebefolie
auf das Trägerteil in der Vertiefung wird diese auch kle-
bend an den Kartuschenböden festgelegt, was zu einem
weiter verbesserten Halt der Kartuschen in den Aufnah-
men führt. Ferner kann die nicht der Klebeverbindung
dienende Oberfläche des Abdeckstreifens bzw. der
Selbstklebefolie matt bis glänzend sein, wobei sie mit
den üblichen Foliendruckverfahren bedruckbar ist.
[0009] Günstigerweise ist der Abdeckstreifen durch ei-
ne mit einem Klebstoff beschichtete Folie aus einem Ma-
terial der Gruppen der Polyester und Acrylate gebildet,
die thermisch und mechanisch hoch belastbar sind.
[0010] Von Vorteil ist es ferner, wenn die Vertiefung
an einem in Längsrichtung liegenden ersten Ende des
Trägerteils, welches als Einführende fungiert, durch eine
die Randkontur des ersten Endes nachzeichnende Rip-
pe begrenzt ist. Hierdurch wird der Abdeckstreifen bei
einem Einführen des Kartuschenmagazins in ein Setz-
gerät vor einem Ablösen durch mechanische Einwirkung
gut geschützt. Alternativ könnte der Abdeckstreifen auch
lediglich beabstandet vom ersten Ende des Trägerteils
angeordnet sein, wodurch auch ein Schutz gegen unbe-
absichtigtes Ablösen des Abdeckstreifens gewährleistet
ist.
[0011] Weiter vorteilhaft ist es, wenn der Abdeckstrei-
fen beabstandet zu einem in Längsrichtung liegenden
zweiten Ende des Trägerteils angeordnet ist, so dass
auch an diesem Ende ein unbeabsichtigtes Ablösen des
Abdeckstreifens erschwert bzw. verhindert ist.
[0012] Weitere Vorteile und Massnahmen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nach-
folgenden Beschreibung und der Zeichnung. In den
Zeichnungen ist die Erfindung in einem Ausführungsbei-
spiel dargestellt.

Es zeigen:

[0013]

Fig. 1 ein erfindungsgemässes Kartuschenmagazin,

Fig. 2 das Kartuschenmagazin in einem Schnitt ent-
lang der Linie II - II aus Fig. 1,

Fig. 3 das Kartuschenmagazin in einem Schnitt ent-
lang der Linie III - III aus Fig. 1.
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[0014] In den Figuren 1 bis 3 ist ein streifenförmiges
Kartuschenmagazin 10 mit einem sich in einer Längs-
richtung L erstreckenden Trägerteil 20 wiedergegeben,
das aus einem Kunststoff gefertigt ist und mehrere in
regelmässigen Abständen hintereinander angeordnete
Aufnahmen 21 für mit Treibladungen befüllte Kartuschen
11 (Figuren 2 und 3) aufweist. In den Aufnahmen 21 ist
jeweils eine Stufe 22 ausgebildet, die als Anschlag für
eine wulstförmige Verbreiterung 14 der Kartuschen 11
dient, um die Kartuschen 11 in einer durch die Kartu-
schenachse A und eine Öffungszone 13 der Kartusche
11 definierten axialen Richtung formschlüssig zu halten.
In den Aufnahmen 21, die wenigstens bereichsweise von
zylindrischen Wandungen 26 umgeben sind, die zu einer
Seite von dem Trägerteil 20 abragen, sind die Kartu-
schen 11 ferner reibschlüssig gehalten.
[0015] An der den Wandungen 26 abgewandten
Flachseite 23 des Trägerteils 20 ist in Längsrichtung L
des Trägerteils 20 eine Vertiefung 27 ausgebildet, die zu
beiden Längsseiten des Trägerteils 20 von in Längsrich-
tung L verlaufenden, als randliche Erhebungen ausge-
bildeten Längsrippen 28 begrenzt ist. An einem in Längs-
richtung L liegenden ersten Ende 31 des Trägerteils 20,
welches konisch verjüngt ausgebildet ist, ist die Vertie-
fung 27 ebenfalls durch eine als ungefähr parabelförmig
verlaufende und der Form des ersten Endes 11 entspre-
chenden Erhebung ausgebildete Rippe 29 begrenzt, die
zu beiden Seiten des Trägerteils 20 nahtlos in die Längs-
rippen 28 übergeht.
[0016] Seitlich an dem Trägerteil 21 sind in den Längs-
rippen 28 noch Transportausnehmungen 24 angeordnet,
in die ein Transportelement eines Setzgerätes oder einer
Magazinaufnahme eines Setzgerätes o. ä. eingreifen
kann, um das Kartuschenmagazin 10 zu transportieren.
Die Transportausnehmungen 24 sind dabei zur Vertie-
fung 27 hin geschlossen.
[0017] Zur Fixierung der Kartuschen 11 in den Aufnah-
men 21, in einer der Öffungszone 13 der Kartusche 11
abgewandten axialen Richtung, ist in der Vertiefung 27
ein als Selbstklebefolie ausgebildeter Abdeckstreifen 30
angeordnet. Dieser Abdeckstreifen 30 ist sowohl auf den
Kartuschenböden 12 der Kartuschen 11 als auch an der
in der Vertiefung liegenden Fläche des Trägerteils 20
klebend festgelegt. Der Abdeckstreifen 30 bzw. die
Selbstklebefolie ist z. B. eine Polyester- oder Acrylatfolie
mit hoher Klima- und Hitzebeständigkeit die mit einem
speziellen Kleber beschichtet ist, wie z. B. einem modi-
fizierten Acrylatkleber, für gute Haftung auf niederener-
getischen Oberflächen (wie z. B. auf Polypropylen (PP)
als Material des Trägerteils 20) mit oder ohne leicht öligen
Oberflächen.
[0018] Durch die Anordnung des Abdeckstreifens 30
in der Vertiefung 27 wird dieser vor mechanischer Be-
schädigung geschützt und verhindert, dass der Abdeck-
streifen 30 in einem Setzgerät durch Kontakt mit einem
Transportelement oder ähnlichem unbeabsichtigt gelöst
wird und so ggf. zu einer Fehlfunktion, wie z. B. einer
Transportblockade, im Setzgerät führt.

[0019] An einem in Längsrichtung L liegenden zweiten
Ende 32 des Trägerteils 20, wo keine randliche Erhebung
vorliegt, reicht der Abdeckstreifen 30 nicht ganz bis zum
zweiten Ende 32. Dies kann auch am ersten Ende 31
des Trägerteils 20 der Fall sein, z. B. wenn dort keine
Rippe angeordnet sein sollte.

Patentansprüche

1. Kartuschenmagazin mit einem Trägerteil (20), an
dem Treibladungen enthaltende Kartuschen (11) in
Aufnahmen (21) gehalten sind, wobei das Trägerteil
(20) an einer Flachseite (23) eine in Längsrichtung
(L) des Trägerteils (20) verlaufende Vertiefung (27)
aufweist, die an ihren Längsseiten von Längsrippen
(28) begrenzt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Trägerteil (20) in der Vertiefung (27)
ein Abdeckstreifen (30) festgelegt ist.

2. Kartuschenmagazin nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abdeckstreifen (30) als
Selbstklebefolie ausgebildet ist.

3. Kartuschenmagazin nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abdeckstreifen
(30) durch eine mit einem Klebstoff beschichtete Fo-
lie aus einem Material der Gruppen der Polyester
und Acrylate gebildet ist.

4. Kartuschenmagazin nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertie-
fung (27) an einem in Längsrichtung (L) liegenden
ersten Ende (31) des Trägerteils (20) durch eine, die
Randkontur des ersten Endes (31) nachzeichnende
Rippe (29) begrenzt ist.

5. Kartuschenmagazin nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdeck-
streifen (30) beabstandet zu einem in Längsrichtung
(L) liegenden zweiten Ende (32) des Trägerteils (20)
angeordnet ist.
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